
 

Stand: 03/2026 

Zeltplatzordnung 
 
 

Liebe Gäste, 
willkommen auf unserem Naturzeltplatz Schachen! 
 
Wir wünschen Euch interessante und erholsame Tage an diesem markanten Platz mitten im Biosphärengebiet 
Schwäbische Alb. Zur Erhaltung des Geländes, der guten nachbarschaftlichen Beziehungen zu den 
Grundstücksbesitzern und dem Zusammenleben der verschiedenen Gruppen auf dem Zeltplatz sowie zum Schutz 
der Natur, bitten wir darum, folgende Regeln zu beachten.  
 

1. Jede Art von Kürzen, Entfernen oder Beschädigen von Bäumen, Ästen, Sträuchern usw. ist untersagt. 
 

2. Die angrenzenden Grundstücke sind landwirtschaftlich genutzte Flächen und dürfen nicht betreten 
werden. 
 

3. Spiele oder andere Aktionen in Wäldern außerhalb des Zeltplatzgeländes in den Abend- oder 
Nachtstunden müssen den Mitarbeitenden des Pfadfinderzentrums Schachen rechtzeitig vorher 
mitgeteilt werden.  

 
4. Als Feuerstelle dürfen nur gekennzeichnete Plätze verwendet werden. Feuerholz kann über das 

Pfadfinderzentrum Schachen bezogen werden. Die Kosten werden nach dem tatsächlichen Verbrauch 
berechnet. Feuer darf niemals unbewacht bleiben und ist bei Verlassen sorgfältig zu löschen. 

 
5. Langes Stangenholz für Zelte (Jurten, Kohten etc.) steht kostenlos zur Verfügung, darf jedoch nicht 

zersägt oder verbrannt werden. Die Stangen sind nach Nutzung wieder zum Stangenlager 
zurückzubringen.  

 
6. Kraftfahrzeuge aller Art sind auf den ausgewiesenen Parkflächen abzustellen. Der Zeltplatz darf 

ausschließlich mit Betriebsfahrzeugen des Pfadfinderzentrums Schachen befahren werden.  
 

7. Die Reinigung der Sanitäranlagen erfolgt durch die Mitarbeitenden des Pfadfinderzentrums Schachen. 
Während der Reinigungszeiten sind die Sanitäranlagen nicht zu benutzen. Ausnahmen sind 
Alleinbelegungen. Diese reinigen die Sanitäranlagen während der Belegung selbst. 

 
8. Alle Einrichtungen des Zeltplatzes, sowie der Zeltplatz selbst, sind pfleglich zu behandeln und sauber 

zu halten. Beschädigungen sind den Mitarbeitenden des Pfadfinderzentrums Schachen zu melden. 
 

9. Abfälle dürfen nur in die ausgewiesenen Behälter geworfen werden. Bitte beachtet die Mülltrennung. 
Sollte der Müll ungetrennt in die Behälter geworfen werden, stellen wir mindestens 20,- € pro Müllsack 
zum Sortieren des Mülls durch das Personal in Rechnung. Bei Fragen zur Abfallentsorgung wendet Euch 
bitte an die Mitarbeitenden des Pfadfinderzentrums Schachen. 

 
10. Von 23.00 Uhr bis 07.00 Uhr ist Nachtruhe. 

 
11. Der Einsatz von Beschallungsanlagen ist nur nach vorheriger Absprache mit der Platzverwaltung und nur 

außerhalb der Nachtruhe gestattet.  
 

12. Zum Schutz der dünnen und schwer strapazierten Grasnarbe sind Wassergräben oder andere 
„Erdarbeiten“ strikt untersagt! 

 
13. Das Mitbringen von Hunden in die Häuser und auf das Zeltplatzgelände ist nicht erlaubt! 

 
14. Die benutzte Lagerfläche wird von den Gruppen sauber verlassen. Eine Platzabnahme erfolgt vor der 

Abreise. 
 
 
Die verantwortliche Leitung jeder Gruppe achtet auf die Einhaltung dieser Zeltplatzordnung und haftet für 
entstandene Schäden. Diese Zeltplatzordnung ist Vertragsbestandteil für den Aufenthalt auf dem Zeltplatz 
Schachen. 


